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Interpellation Ernst Manuela, glp, vom 14. November 2024 betreffend 
Repol - weiteres Vorgehen; Beantwortung

Der Gemeinderat nimmt zur Interpellation wie folgt Stellung:

Frage 1a

Dem AFP des Kantons Aargau ist zu entnehmen, dass für das Jahr 2025 9.3 Vollzeitstellen 
zur Unterstützung der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal eingestellt sind. Wird mit diesen 
9.3 Vollzeitstellen der Vollbestand, wie er bei einem eigenständigen Betrieb der Regionalpoli-
zei vorgesehen wäre, erreicht?

Antwort des Gemeinderats

Nein, der Vollbestand wird damit nicht erreicht. 

Frage 1b

Wenn nicht; weshalb sind nur 9.3 Vollzeitstellen im AFP eingestellt?

Antwort des Gemeinderats

Infolge der Unterstützung wird vom Posten Wettingen aus kein 24h Betrieb mehr gewährleis-
tet. Die Einsatzzeiten in Wettingen sind zwischen 06.30 Uhr bis 22.00 Uhr von Sonntag bis 
Donnerstag und von 06.30 Uhr bis 03.00 Uhr am Freitag und Samstag. Die übrigen Zeiten 
werden durch eine Limmattalpatrouille der mobilen Polizei aus Schafisheim abgedeckt.

Die 9.3 Stellen werden wie folgt berechnet:

Anzahl 
Stellen

Aufgabenansatz Zeitansatz Angerechnete 
Stellen

Mitarbeitende Posten 
Wettingen

12 50 % 6

Personalaufwand 
MEPO-Patrouille

10 33 % 3.3

Total Stellen 9.3
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Frage 2a

Wie sieht die Personalplanung für die Regionalpolizei 2026 aus? 

Antwort des Gemeinderats

Grundsätzlich versucht die Regionalpolizei geeignete Polizistinnen und Polizisten sowie Aspi-
rantinnen und Aspiranten zu rekrutieren. Verschiedene Faktoren erschweren eine Rekrutie-
rung von Berufseinsteigenden oder die Anstellung von ausgebildeten Fachkräften. 

Ein grosser Faktor ist sicher die Unsicherheit bezüglich des zukünftigen Aufgabengebiets aller 
Regionalpolizeien, welches aktuell im Rahmen der Optimierung des dualen Polizeisystems 
überarbeitet wird. Das Ziel war und ist es, jährlich vier geeignete Aspirantinnen und Aspiranten 
zu rekrutieren.

Frage 2b

Sind für die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal aktuell Aspiranten in Ausbildung, deren Ver-
bleib bei der Regionalpolizei zugesichert ist?

Antwort des Gemeinderats

Aktuell sind drei Aspiranten im zweiten Ausbildungsjahr. Zwei Aspiranten werden per 1. April 
2025 und einer per 1. Oktober 2025 ihre Ausbildung beenden und in das Korps der Regional-
polizei übertreten.

Frage 3a

Gemäss § 3 Abs. 2 PolG können Gemeinden die lokale Sicherheit mit Einkauf bei der Kan-
tonspolizei erbringen. Die Leistung kann als Gesamtpaket gem. § 5 PolD erworben werden. 
Könnte es eintreten, dass die Kantonspolizei die weitere Unterstützung ab 2026 nicht mehr zur 
Verfügung stellt und auf einen ganzheitlichen Leistungseinkauf verweist?

Antwort des Gemeinderats

Diese Möglichkeit besteht. 

Frage 3b1

Könnte sich der Gemeinderat vorstellen, zukünftig, also ab 2026, die ganzheitlichen Sicher-
heitsleistungen gem. § 3 Abs. 2 PolG einzukaufen?

Antwort des Gemeinderats

Der Gemeinderat Wettingen und die Exekutiven der Vertragsgemeinden sehen einen deutli-
chen Vorteil im hybriden System und wollen daran festhalten. Aktuell laufen die Verhandlun-
gen zwischen der Kantonspolizei und dem Gemeinderat mit dem Ziel, die Grundlagen für das 
Budget 2026 sowie den Aufgaben- und Finanzplan des Kantons zu erarbeiten. 
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Frage 3b2

Wenn ja; welche Konsequenzen hätte dies für die Regionalpolizei? 

Antwort des Gemeinderats

Die Kantonspolizei müsste sich aus dem Posten Wettingen zurückziehen und die sicherheits-
polizeilichen Tätigkeiten vom Stützpunkt Baden aus wahrnehmen. Die Regionalpolizei würde 
sich nur noch auf verwaltungspolizeiliche Arbeiten gemäss Polizeidekret fokussieren und 
könnte rein praktisch keine eigenen Aspirantinnen und Aspiranten mehr ausbilden. Sie müsste 
zukünftige Mitarbeitende von anderen Polizeieinheiten anstellen, welche keinen Frontdienst 
(sicherheitspolizeiliche Tätigkeiten) leisten wollen. Dieses Szenario ist nicht im Interesse des 
Gemeinderats und der Vertragsgemeinden. 

Frage 3c

Wie stehen die Partnergemeinden der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal zu einem ganz-
heitlichen Einkauf der Sicherheitsleitungen gem. § 3 Abs. 2 PolG?

Antwort des Gemeinderats

Siehe Antwort zur Frage 3b2. 

Wettingen, 24. April 2025

Gemeinderat Wettingen

Roland Kuster Urs Blickenstorfer
Gemeindeammann Gemeindeschreiber


